
über sie ist bei Toeplitz „Privatbetriebe mit staatlicher 
Beteiligung“1) nachzulesen. Die AO regelt die Anlei
tung und Kontrolle dieser Betriebe, die jeweils nach 
ihrer Bedeutung den Organen der staatlichen Verwal
tung auf einer der drei Ebenen zugeordnet werden. Die 
Schwerpunkte der AO sind jedoch § 3 und § 8, welche 
die Einbeziehung der Betriebe mit staatlicher Beteili
gung in die Planung des Volkswirtschaftsplanes 1957 
bzw. ihre Einbeziehung in das Vertragssystem der 
sozialistischen Wirtschaft ab 1. Januar 1957 vorsehen. 
Man wird danach bei diesen Unternehmungen von einer 
neuen Kategorie „gleichgestellter Betriebe“ sprechen 
können.

•

Der eingangs gekennzeichnete Schwerpunkt der 
Gesetzgebung in der Berichtsperiode tritt auf dem Ge
biet der L a n d w i r t s c h a f t  in der Anordnung über 
den Erlaß von Forderungen, die aus ehemaligen feuda
listischen Abhängigkeitsverhältnissen entstanden sind, 
vom 31. August 1956 (GBl. I S. 708) in Erscheinung. 
Auch hier handelt es sich noch um Überhänge, die in 
der Periode der Schaffung neuer Produktionsverhält
nisse auf dem Lande offengeblieben sind. Die auf 
bäuerlichen Grundstücken noch eingetragenen, aus der 
Feudalordnung stammenden Belastungen, die insbeson
dere auf die Gerfteinheitsteilung, auf Erbpachtverhält
nisse und auf die Kanonablösungen zurückgehen, ge
hören heute im Hinblick auf die Enteignung der Banken 
und der Junkervermögen zum staatlichen Vermögen. 
Dadurch ist die Möglichkeit geschaffen, diese Belastun
gen im Wege einer die Ausbuchung aus dem Staats
haushalt verfügenden Anordnung des Ministeriums der 
Finanzen zu beseitigen, wie das in der AO geschieht; 
das Erlöschen der Forderung hat dann ohne weiteres 
den Anspruch des Eigentümers auf Löschung im 
Grundbuch zur Folge. Aus dem Wesen der genannten 
Forderungen ergibt sich, daß sie, im Gegensatz zu an
deren Grundstücksbelastungen, auch auf solchen 
Grundstücken nicht wieder eingetragen werden können, 
die einem Genossenschaftsbauern beim Austritt aus der 
LPG zugewiesen werden.

Auch eine Verbesserung der bisherigen Bodenreform
gesetzgebung in Gestalt der Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Auseinandersetzung bei 
Besitzwechsel von Bauernwirtschaften aus der Boden
reform vom 23. August 1956 (GBl. I S. 685) ist zu dem 
anfangs erwähnten Schwerpunkt der Gesetzgebung zu 
rechnen. Die VO trägt der Tatsache Rechnung, daß sich 
in der nunmehr schon verhältnismäßig langen Zeit 
zwischen dem ursprünglichen Bodenreformerwerb und 
dem jetzigen Besitzwechsel erhebliche Änderungen im 
Werte des Grundstücks ergeben haben können, und 
regelt die Frage der Bezahlung dieser Wertdifferenz. 
Sie berücksichtigt weiter, daß in vielen Fällen der ge
samte ursprüngliche Übernahmebetrag bereits gezahlt 
sein wird, und bestimmt daher, daß der Erwerber in 
diesem Falle lediglich 10 Prozent des Ubernahme- 
betrages als Verwaltungskosten an den Rat des Kreises 
zu zahlen hat.

Eine Festigung der Gesetzlichkeit bedeutet auch die 
Anordnung über die Vergünstigungen bei der Pflicht
ablieferung und dem Verkauf landwirtschaftlicher Er
zeugnisse vom 1. August 1956 (GBl. I S. 669) insofern, 
als hier die bisher in den verschiedensten Gesetz
gebungsakten verstreuten Bestimmungen über die Ge
währung von Vergünstigungen bei der Pflichtabliefe
rung für sämtliche landwirtschaftlichen Produkte zu
sammengefaßt und übersichtlich dargestellt werden, so 
daß vor allem die Erzeuger selbst in der Lage sind, die 
ihnen gewährten Ansprüche kennenzulernen und gel
tend zu machen.

Schließlich ist auf diesem Gebiet die Verordnung über 
die Stundung von Ablieferungsschulden aus der Pflicht
ablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom
6. September 1956 (GBl. I S. 739) hervorzuheben. Mit 
ihr hat der Ministerrat den ungünstigen Wetterverhält
nissen dieses Jahres Rechnung getragen und den Einzel
wirtschaften sowie den LPG eine langfristige Stundung 
früherer Ablieferungsschulden bewilligt^ falls sie diese 
im Jahre 1956 neben der Erfüllung des laufenden Ab-

1) NJ 1956 S. 404; vgl. dazu auch Hornuf ln NJ 1956 S. 601.

lieferungssolls nicht tilgen konnten. Die Verpflichtung 
zur nachträglichen Erfüllung kann auf mehrere Jahre, 
in besonderen Fällen bis 1960, verteilt werden. Zu der 
Verordnung ist die Erste Durchführungsbestimmung 
vom 14. September 1956 (GBl. I S. 740) zu beachten.

Für die Verhältnisse des H a n d e l s  u n d  G e w e r 
b e s  gilt das in der Einleitung Gesagte in besonderem 
Maße, insofern hier mit der Verordnung über die Rege
lung der Gewerbetätigkeit in der privaten Wirtschaft 

,vom 28. Juni 1956 (GBl. I S. 558) eines der ältesten der 
bis dahin poch geltenden Gesetze, nämlich die auf ein 
Alter von 87 Jahren zurückblickende Gewerbeordnung 
aus dem Jahre 1869, zu Grabe getragen wurde. Das 
Gewerberecht war infolge der zahllosen Änderungen 
und der Unanwendbarkeit vieler Bestimmungen der 
Gewerbeordnung eine der unübersichtlichsten Materien 
des Verwaltungsrechts; mit der Neuordnung ist der 
Gesetzlichkeit unseres Staates ein großer Dienst erwie
sen worden. Daß sie erst jetzt erfolgt ist, dürfte sich 
u. a. daraus erklären, daß im Hinblick auf die staatliche
I.eitung des überwiegenden Teils von Industrie und 
Handel der Anwendungsbereich der die Aufnahme und 
Durchführung eines Gewerbes regelnden Normen stark 
zusammengeschrumpft ist, andernfalls wäre die Neu
regelung schon früher unumgänglich gewesen. Die Ver
ordnung beschränkt sich also auf die private Wirt
schaft; sie spricht in Übereinstimmung mit dem frühe
ren Rechtszustand die grundsätzliche Lizenzpflicht für 
die Aufnahme eines Gewerbes aus, die sich jeweils auf 
eine bestimmte Person, eine bestimmte Betriebsstätte 
und eine bestimmte Gewerbetätigkeit bezieht. Je nach 
der Bedeutung des Gewerbes entscheidet über die 
Gewerbeerlaubnis der Rat der Gemeinde, des Stadt
bezirks, der Stadt oder des Kreises; geht die Bedeutung 
eines bestimmten Betriebes über das Kreisgebiet hin
aus, so hat der Rat des Kreises die Stellungnahme der 
zuständigen Abteilung des Rates des Bezirks einzu
holen. Voraussetzungen der Lizenz sind vor .allem ein 
volkswirtschaftliches Bedürfnis, die Eignung und Zu
verlässigkeit des Antragstellers und das Vorhandensein 
geeigneter und vorschriftsmäßiger Räumlichkeiten. Die 
Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn diese Vor
aussetzungen nicht bestanden haben oder weggefallen 
sind, wenn der Gewerbetreibende den bei der Lizenz
erteilung gestellten Auflagen und Bedingungen nicht 
nachgekommen ist und wenn die Gewerbetätigkeit 
ohne Erlaubnis unterbrochen wird. Die Lizenz erlischt 
grundsätzlich sechs Monate nach dem Tode des 
Gewerbetreibenden. Gegen alle in Durchführung der 
Verordnung erlassenen Entscheidungen ist die inner
halb von zwei Wochen nach Zustellung einzulegende 
Beschwerde an das übergeordnete Organ zulässig.

Eine sehr umfangreiche, an die Stelle der bisher gel
tenden Verordnungen der ehemaligen Länder tretende 
Neuregelung der in der Lebensmittelproduktion und im 
Lebensmittelhandel maßgebenden Hygienebestimmun- 
gen enthält die Anordnung über die Behandlung von 
Lebensmitteln im Lebcnsmittelverkchr vom 25. August 
1956 (GBl. I S. 788). Unter „Behandlung von Lebens
mitteln“ versteht die AO sämtliche in der Produktion 
und im Handel in Frage kommende Tätigkeiten, näm
lich das „Herstellen, Aufbereiten, Gewinnen, Verarbei
ten, Bearbeiten, Verpacken. Befördern, Lagern, Vor
rätighalten, Anbieten, Verkaufen oder in Verkehr 
bringen“ und für jede dieser Tätigkeiten enthält sie 
ausführliche Bestimmungen, die sämtlich auf eine mög
lichst umfassende Sicherung der Volksgesundheit ab
zielen. Sie wird ergänzt durch drei Anordnungen über 
die hygienische Überwachung der bei der Behandlung 
von Lebensmitteln im Lebensmittelvcrkehr beschäftig
ten Personen, sämtlich vom 25. August 1956 (GBl. I 
S. 793 ff.). Die schon früher kritisierte Übung, eine ein
heitliche Materie ohne ersichtlichen Grund in mehrere 
einzelne Gesetzgebungsakte auseinanderzureißen, muß 
auch hier beanstandet werden.

Auf diesem Gebiet ist schließlich die Verordnung 
über die Besteuerung der Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks und ihrer Mitglieder vom 6. September 
1956 (GBl. I S. 737) zu vermerken. Die Förderung, die 
der Staat dem freiwilligen Zusammenschluß von Hand
werkern zu sozialistischen Genossenschaften entgegen-
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